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4. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 29 . Auguſt 1905 , den Verkehr mit Spreng⸗

ſtoffen betr .

( Geſ. ⸗ und VOBl . Seite 423. )

Aufgrund des § 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
und des Artikels 3 VIa des badiſchen Einführungsgeſetzes

zum Reichsſtrafgeſetzbuch vom 23 . Dezember 1871 wird hin⸗

ſichtlich des Verkehrs mit Sprengſtoffen mit Rückſicht auf
die vom Bundesrat hierüber vereinbarten Beſtimmungen
unter Aufhebung der Verordnungen vom 8. November 1893

und vom 7. Juli 1898 , den Verkehr mit Sprengſtoffen be⸗

treffend ( Geſetzes - und Verordnungsblatt 1893 Seite 137ff .
und 1898 Seite 357 ) , verordnet was folgt :

§ 1. Die nachſtehenden Beſtimmungen begreifen :
1. die Verſendung von Sprengſtoffen auf Land⸗ und

Waſſerwegen — mit Ausnahme des Eiſenbahn⸗ und

Poſtverkehrs und des unter militäriſcher Begleitung
ſtattfindenden Verkehrs mit Sprengſtoffen und Muni⸗

tionsgegenſtänden der Militär - und Marineverwaltung
ſowie der Verſendung von Sprengſtoffen in Kauffahrtei⸗
ſchiffen —,

2. den Handel mit Sprengſtoffen ,
3. die Aufbewahrung und Verausgabung von Spreng⸗

ſtoffen innerhalb des Betriebs von Bergwerken , Stein⸗

brüchen , Bauten und gewerblichen Anlagen ,
4. die Lagerung von Sprengſtoffen — mit Ausnahme der

Lagerung in Niederlagen oder Magazinen der Militär⸗

und Marineverwaltung —.

Zu den Sprengſtoffen im Sinne dieſer Beſtimmungen
gehören nicht :

a) die in dem Heere und in der Marine vorgeſchriebenen ,
nicht ſprengkräftigen Zündungen ,

bp) die für Feuerwaffen beſtimmten Zündhütchen und

Zündſpiegel , die für Handfeuerwaffen beſtimmten Me⸗

tallpatronen und alle Jagdpatronen ,
c) Zündſchnüre .
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I . Allgemeine Beſtimmungen .
§ 2. Zum Verkehr im Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 ſind

zugelaſſen :
1. Pulver — Sprengſalpeter , brennbarer Salpeter — ( ein

ſehr inniges Gemiſch aus neutral reagierenden Sal⸗

peterarten und Kohle oder Stoffen , deren weſentliche
Beſtandteile Kohlenſtoff , Waſſerſtoff und Sauerſtoff
ſind , mit oder ohne Schwefel ) ;

2. folgende Nitroglyzerin enthaltene Präparate :
a) Dynamit ! ( ein bei mittlerer Temperatur plaſtiſches ,

nicht abtropfbares Gemiſch von Nitroglyzerin mit

pulverförmigen , an ſich nicht ſprengkräftigen und nicht
ſelbſtentzündlichen Stoffen ) ,

b) Dynamit II und III ( Kohlendynamit , ein Gemiſch
von Nitroglyzerin mit ſchießpulverähnlichen Ge —

mengen ) ,
c) Sprenggelatine lein bei mittlerer Temperatur zäh⸗

elaſtiſches Gemiſch , beſtehend aus Nitroglyzerin ,
welches durch Nitrozelluloſe gelatiniert iſt , mit oder

ohne kohlenſauren Alkalien ( beziehungsweiſe al⸗

kaliſchen Erden ) oder neutral reagierenden Salpeter⸗
arten ] ,

d) Rohmaſſe für rauchloſes Pulver , beſtehend aus einem

innigen Gemenge von Nitroglyzerin und feuchter
Nitrozelluloſe , deſſen Waſſergehalt mindeſtens 30 Pro⸗
zent und deſſen Nitroglyzeringehalt höchſtens 28 Pro —

zent beträgt , a
e) Gelatinedynamit lein bei mittlerer Temperatur plaſti⸗

ſches Gemiſch , beſtehend aus Nitroglyzerin , welches

durch Nitrozelluloſe gelatiniert iſt , und Holzmehl,
Salpeter und kohlenſauren Alkalien ( beziehungsweiſe
alkaliſchen Erden ) , 5

1) Karbonit ( ein Gemiſch von Nitroglyzerin mit ſchieß⸗
pulverähnlichen Gemengen und mit flüſſigen , an ſich

nicht ſprengkräftigen oder nicht ſelbſtentzündlichen
Stoffen ) ;

3. Nitrozelluloſe ( lockere mit mindeſtens 20 Prozent
Waſſergehalt und gepreßte , nicht gelatinierte ), insbe⸗
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ſondere Schießbaumwolle und Kollodiumwolle , ſowie
Gemiſche von Nitrozelluloſe mit neutral reagierenden
Salpeterarten ;

Feuerwerkskörper , ſofern ſie nicht pikrinſaure Salze
enthalten , geladene Geſchoſſe , Geſchützpatronen , Kar⸗

tuſchen , Petarden , ſprengkräftige Zündungen , welche
zum Entzünden von Ladungen dienen (3. B. Spreng⸗
kapſeln ) , Zündplättchen ( amorces ) ;

s alle jeweilig zur Verſendung auf den Eiſenbahnen zu⸗

gelaſſenen Sprengſtoffe .

Zu Verſuchszwecken kann die Verſendung neuer , hier
nicht aufgeführter Sprengſtoffe auf beſtimmten Wegen , ſowie
die Aufbewahrung und Verausgabung derſelben mit Er⸗

mächtigung des Miniſteriums des Innern von dem Bezirks⸗
amte geſtattet werden .

§ 3. Vom Verkehr lim Sinne des §S1Ziffer 1 bis 3 ſind
ausgeſchloſſen die nicht nach § 2 zugelaſſenen Sprengſtoffe ,
insbeſondere :

. Nitroglyzerin als ſolches und in Löſungen ;
„ Knallgold , trocken in feſter oder Pulverform , Knall⸗

queckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten
Präparate ;

„ Nitrozuckerarten , Nitroſtärkearten und die damit her⸗
geſtellten Gemiſche ;

Gemiſche , welche Nitroglyzerin abtropfen laſſen ;
„Sprengſtoffe , welche entweder :

a. bei einer Temperatur bis zu ＋ 40 Grad Celſius zur
Selbſtzerſetzung neigen oder

b. welche enthalten :
aa ) chlorſaure Salze [ mit Ausnahme der Spreng⸗

kapſeln und Zündplättchen (§S 2 Nr . 4) ] , oder

bb) pikrinſaure Salze , oder

cc) Phosphor [ mit Ausnahme der Zündplättchen
(S 2 Nr . 4) ], oder

dd ) Schwefelkupfer ;
6. Sprengſtoffe in Patronenhüllen , ſofern dieſe äußerlich

mit Nitroglyzerin ( Ziffer 1) oder mit anderer Spreng⸗
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flüſſigkeit benetzt , oder äußerlich mit feſten Sprengſtoffen
behaftet ſind ;

„ Sprengpräparate , bei welchen die einzelnen an und für
ſich nicht ſprengkräftigen Beſtandteile in einem ge⸗
ſchloſſenen Behälter durch leicht brechbare Scheidewände
oder Hahnvorrichtungen ſolange getrennt gehalten
werden , bis die Exploſion , durch Zertrümmerung , Ver⸗

ſchiebung der Scheidewände oder Offnen der Hahnvor⸗
richtungen veranlaßt , ſtattfinden ſoll .

1

§ 4. Wer Sprengſtoffe in Mengen von mehr als 35, Kilo⸗
gramm Bruttogewicht verſendet , muß unter Angabe der Be⸗

ſtimmungsorte der Ortspolizeibehörde des Verſendungsorts
den Frachtſchein zur Viſierung vorlegen . Der Empfang der

Sendung iſt vom Empfänger auf dem dem Frachtſcheine bei⸗

gefügten Lieferſcheine zu beſcheinigen . Die beſcheinigten
Lieferſcheine ſind der Ortspolizeibehörde des Verſendungsorts
jederzeit auf Verlangen vorzulegen .

§ 5. Wer an der Verſendung von ſolchen Sprengſtoffen ,
welche den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884

gegen den verbrecheriſchen und gemeingefährlichen Gebrauch
von Sprengſtoffen ( Reichsgeſetzblatt Seite 61 ) unterliegen , in

der Weiſe teilnimmt , daß er dabei in den Beſitz von Spreng⸗
ſtoffen gelangt ( Spediteur , Transportführer , Transportbe⸗
gleiter ) , muß den vorgeſchriebenen Erlaubnisſchein zum Be⸗

ſitze von Sprengſtoffen oder beglaubigte Abſchrift desſelben

während der Dauer ſeines Beſitzes ſtets bei ſich führen und

auf Verlangen vorzeigen .

§ 6. Für die Verſendung auf Land⸗kund Waſſerwegen
ſind Sprengſtoffe in hölzerne , haltbare und dem Gewichte des

Inhalts entſprechend ſtarke Kiſten oder Tonnen , deren Fugen

ſo gedichtet ſind , daß ein Ausſtreuen nicht ſtattfinden kann ,

und welche nicht mit eiſernen Reifen oder Bändern verſehen

ſind , feſt zu verpacken . Statt der hölzernen Kiſten oder Tonnen
können auch aus mehrfachen Lagen ſehr ſtarken und ſteifen,
gefirnißten Pappdeckels gefertigte Fäſſer ( ſogenannte ameri⸗

kaniſche Fäſſer ) verwendet werden . Die zum Transporte von

Pulver , Sprengſalpeter und brennbarem Salpeter ( S28iffer ! )
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verwendeten Behälter dürfen keine eiſernen Nägel , Schrau⸗
ben oder ſonſtige eiſerne Befeſtigungsmittel haben .

Pulver , Sprengſalpeter , brennbarer Salpeter (§ 2 Ziffer 1)
und das aus gelatinierter Nitrozelluloſe mit oder ohne Sal⸗

peter hergeſtellte Pulver (8 2 Ziffer 3) darf in metallene Be⸗

hälter , ausgenommen ſolche von Eiſen , verpackt werden . Vor

der Verpackung in Tonnen oder Kiſten müſſen dieſe Stoffe
entweder in Pakete ( Blechbehälter ) bis zu höchſtens 2 Kilo⸗

gramm Gewicht verpackt , oder in dichte , aus haltbaren Stoffen
gefertigte Säcke , Mehlpulver in Säcke aus Leder oder dichtem
Kautſchukſtoffe geſchüttet werden .

Die im § 2 Ziffer 2 aufgeführten Sprengſtoffe dürfen
ebenſo , wie die nach § 2 Ziffer 5 zugelaſſenen Sprengſtoffe ,
ſoweit die Verſendung der letzteren auf Eiſenbahnen nur in

Patronenform erfolgen darf , nur in Patronen , nicht auch in

loſer Maſſe verſendet werden . Dieſe Patronen ſowie Pa⸗
tronen aus gepreßter Schießbaumwolle mit oder ohne Pa⸗
raffinüberzug (§ 2 Ziffer 3) ſind durch eine Umhüllung von

Papier in Pakete zu vereinigen . Die Patronen ſind in den

Paketen und dieſe in den ſie umſchließenden Behältern feſt
zu verpacken . Bei nitroglyzerinhaltigen Sprengſtoffen ſind
die Patronen in den Paketen mittels Wellpappe ſo zu ver⸗

packen , daß die Patronen ſchichtweiſe in ihrer Lage feſtge⸗
halten werden und die Pakete in die ſie umſchließenden Be —

hälter ſo feſt einzuſetzen , daß ſie ſich nicht gegeneinander ver⸗

ſchieben können . Für die Ausfuhr beſtimmte Sprengſtoffe
werden von der Vorſchrift der Benutzung von Wellpappe bei
der Verpackung nicht betroffen .

Gepreßte Schießwollkörper mit mindeſtens 15 Prozent
Waſſergehalt dürfen auch in dichtſchließenden Blechbüchſen
oder Pappſchachteln verpackt werden .

Für die Verſendung loſer Nitrozelluloſe mit mindeſtens
20 Prozent Waſſergehalt iſt feſte Verpackung in ſtarkwandige ,
luftdichte Behälter erforderlich .

Rohmaſſe für rauchloſes Pulver ( § 2 Ziffer 2 d) darf
loſe verſandt werden . Sie muß jedoch vor der Verpackung
in einer Tonne oder Kiſte ( Abſ. 1) in einem Beutel aus Kaut⸗

ſchuckſtoff dicht verſchnürt werden .
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Sprengſtoffe jeder Art , einſchließlich der geladenen Ge⸗
ſchoſſe , dürfen nicht mit Zündungen oder Zündſchnüren ver⸗
ſehen ſein . Auf Gewehr - und Geſchützpatronen findet dieſe
Beſtimmung keine Anwendung , doch dürfen die geladenen
Geſchoſſe von Geſchützpatronen Zündungen nicht tragen .
Geladene Geſchoſſe und die geladenen Geſchoſſe von Geſchütz⸗
patronen müſſen einen ſicheren Abſchluß der Sprengladung
beſitzen . Es iſt unterſagt , Zündungen , Zündſchnüre oder
Patronen für Feuerwaffen mit anderen Sprengſtoffen in
dieſelben Behälter zu verpacken .

Die zur Verpackung von Sprengſtoffen dienenden Be⸗
hälter müſſen je nach ihrem Inhalte mit der Aufſchrift : Pul⸗
ver , Sprengſalpeter , brennbarer Salpeter , Pulver aus Nitro —
zelluloſe und Salpeter , geladene Geſchoſſe , Geſchützpatronen ,
Kartuſchen , Petarden , Feuerwerkskörper , Zündungen , Dy⸗
namitpatronen , Kohlendynamitpatronen , Sprenggelatinepa⸗
tronen , Gelatinedynamitpatronen , Karbonitpatronen , Schieß⸗
baumwolle uſw . verſehen ſein . Außerdem müſſen dieſelben
mit der Firma oder der Marke der Fabrik , aus welcher die

Sprengſtoffe herrühren , bezeichnet ſein , oder eine von der

Zentralbehörde gebilligte und öffentlich bekannt gemachte
Bezeichnung der Fabrik tragen . Die zur Verpackung von

nitroglyzerinhaltigen Sprengſtoffen dienenden Kiſten ſind an
zwei gegenüberliegenden Schmalſeiten mitzuverläſſigen Hand⸗
griffen oder Handleiſten zu verſehen ; bei Fäſſern und Tonnen

ſind ſolche Handgriffe nur inſoweit erforderlich , als nicht durch
tief eingelaſſene Böden und Dechkel eine feſte Handhabe ge⸗
geben iſt . Für die Ausfuhr in das Ausland beſtimmte Be⸗

hälter werden hiervon nicht betroffen .
Das Bruttogewicht der Verſendungsſtücke darf bei

Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem Salpeter ( § 2 Ziffer 1),
bei Schießbaumwolle (§ 2 Ziffer 3) , bei Kartuſchen , Petarden ,
Feuerwerkskörpern oder Zündungen (s 2 Ziffer 4) 90 Kilo⸗

gramm , bei ſonſtigen Sprengſtoffen 35 Kilogramm nichtüber⸗
ſteigen . Auf prismatiſches Geſchützpulver in Kartuſchen
finden dieſe Gewichtsbeſtimmungen keine Anwendung . Für
Verſendungsſtücke von geladenen Geſchoſſen und Geſchütz —
patronen darf das Höchſtgewicht 150 Kilogramm nicht über⸗
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ſteigen . Für Behälter mit einem Geſchoß oder mit einer

Geſchützpatrone kommt dieſe Gewichtsgrenze in Wegfall .
Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebene

Verpackung genügt auch für die Verſendung auf Land⸗ und

Waſſerwegen .

II . Beſondere Beſtimmungen für den Landverkehr .

§ 7. Die Beförderung von Sprengſtoffen auf Fuhr⸗

werken , welche Perſonen befördern , iſt verboten .

Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in dringenden

Fällen allgemeiner Gefahr , z. B. bei Eisſtopfungen , die

nötigen Sprengbüchſen und das zu deren Füllung erforder⸗

liche Material unter zuverläſſiger Begleitung in kürzeſter

Friſt nach dem Beſtimmungsorte geſchafft werden ſoll .

§ 8 . Bei dem Verpacken und dem Verladen , ſowie bei

dem Abladen und Auspacken darf Feuer oder offenes Licht

nicht gehalten , Tabak nicht geraucht werden .

Das Verladen und Abladen hat unter ſorgfältiger Ver⸗

meidung von Erſchütterungen zu erfolgen . Die Verſendungs⸗

ſtücke dürfen deshalb nie gerollt oder abgeworfen werden .

Das Verladen nitroglyzerinhaltiger Sprengſtoffe auf Fuhr⸗

werke und das Abladen von ſolchen darf nur an Rampen

oder gleichwertigen Einrichtungen unter Benutzung von

weichen Unterlagen ſtattfinden . Das Auf⸗ und Abladen

darf nur von zuverläſſigen unterrichteten Perſonen und unter

Aufſicht erfolgen .
Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweiſe nicht

vor der Fabrik oder dem Lagerraum oder innerhalb dieſer

Räume geſchehen , ſo iſt hierzu die Genehmigung der Orts⸗

polizeibehörde einzuholen .
§ 9. Die Verſendungsſtücke müſſen auf dem Fuhr⸗

werke ſo feſt verpackt werden , daß ſie gegen Scheuern , Rütteln ,

Stoßen , Umkanten und Herabfallen aus ihrer Lage geſichert

ſind , insbeſondere dürfen Tonnen nicht anfrecht geſtellt,
müſſen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter Haar⸗
oder Strohdecken gegen jede rollende Bewegung geſichert
werden .
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§ 10 . Sprengſtoffe dürfen nicht mit Zündhütchen,
Zündpräparaten oder ſonſtigen leicht entzündlichen oder ſelbſt⸗
entzündlichen Gegenſtänden zuſammen verladen werden .

Die im § 2 Ziffer 2 und 3 aufgeführten Stoffe dürfen
nicht mit Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem Salpeter (8 2
Ziffer 1), Kartuſchen , Petarden , Feuerwerkskörpern , Zünd⸗
ungen (S 2 Ziffer 4) oder mit Patronen für Feuerwaffen zu⸗
ſammen verladen werden .

§ 11 . Zur Beförderung von Sprengſtoffen dienende
Fuhrwerke müſſen ſo dicht ſchließende Wagenhaſten beſitzen ,
daß die Sprengſtoffe nicht verſtreut werden können . Sind
die Wagenkaſten oben offen , ſo müſſen ſie mit einem dicht⸗
ſchließenden , feuerſicheren Plantuche (z. B. imprägnierter
Leinwand ) überſpannt ſein .

Auch die Vorder - und Hinterſeite der Fuhrwerke ſind
mit demſelben Materiale zu ſchließen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe
angewendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvor⸗
richtung ( Krätzer ) geſtattet , ſofern ſie ganz vom Radſchuhe
bedeckt iſt .

Die Fuhrwerke müſſen als Warnungszeichen eine von
weitem erkennbare , ſtets ausgeſpannt gehaltene ſchwarze
Flagge mit einem weißen P führen .

Beim Verladen der Sprengſtoffe auf Fuhrwerke und
beim Abladen von ſolchen müſſen die Zugtiere ausgeſpannt
ſein .

§ 12 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , dürfen
niemals ohne Bewachung bleiben .

Auf denſelben darf Feuer oder offenes Licht nicht ge⸗
gehalten , Tabak nicht geraucht werden . Auch in der Nähe
der Fuhrwerke iſt das Anzünden von Feuer oder Licht ſowie
das Tabahrauchen verboten .

§ 13 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , dürfen
nur im Schritt fahren und von Fuhrwerken ſowie von Reitern
nur im Schritt paſſiert werden .

Beſteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken ,ſo
müſſen dieſe während der Fahrt eine Entfernung von min⸗

deſtens 50 Meter untereinander innehalten .
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§ 14 . Bei jedem Aufenthalte von mehr als einer halben
Stunde iſt eine Entfernung von mindeſtens 300 Meter von

Fabriken , Werkſtätten und bewohnten Gebäuden einzuhalten .
Die Ortspolizeibehörde darf , falls eine geeignete Halte⸗

ſtelle in ſolcher Entfernung nicht zu finden iſt , geſtatten , daß
eine Halteſtelle in einer geringeren , wenn aber nicht ein an⸗

derer Schutz geboten iſt , mindeſtens 200 Meter betragenden

Entfernung von Fabriken , Werkſtätten und bewohnten Ge —

bäuden gewählt wird .

Bei einem Aufenthalte von mehr als einer halben Stunde

in der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Ortspolizei⸗

behörde tunlichſt ſchleunig Anzeige zu erſtatten ; die Orts⸗

polizeibehörde hat darauf die ihr notwendig erſcheinenden
Vorſichtsmaßregeln zu treffen .

§ 15 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , müſſen
von Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven , Dampf —
walzen , Dampfpflügen und ähnlichen Maſchinen möglichſt
weit entfernt bleiben .

Neben der Eiſenbahn herlaufende Wege , ſowie Wege ,
auf welchen Dampfſtraßenbahnen liegen , dürfen nur dann

von ſolchen Fuhrwerken befahren werden , wenn der Beſtim⸗

mungsort von Frachtfuhrwerk auf einem anderen gut fahr⸗
baren Wege nicht zu erreichen iſt .

§ 16 . Der Transport durch zuſammenhängend gebaute
Ortſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe nicht von Frachtfuhr —
werk auf gut fahrbaren Wegen umfahren werden können . Iſt
die Durchfahrt unvermeidlich , ſo hat der Transportführer der

Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten und deren Beſtim⸗
mungen vor der Einfahrt in den Ort abzuwarten . Die Orts -

polizeibehörde hat den zu nehmenden Straßenzug zu be⸗

ſtimmen und von anderen Fahrzeugen möglichſt frei zu halten ,
auch Sorge zu tragen , daß die Durchfahrt ohne unnötigen
Aufenthalt und mit Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .

§ 17 . Werden zur Beförderung von Sprengſtoffen
Fuhrwerke verwendet , welche mit feſten , dicht ſchließenden

undfeuerſicher hergeſtellten , während des Transports unter

Verſchluß gehaltenen Wagenkaſten verſehen ſind , ſo finden
hinſichtlich der Beförderung ſolcher Transporte nur die
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Vorſchriften im § 11 Abſatz 3 und 4, 8 12 , § 13 Abſatz 1
und § 14 Anwendung , und zwar die des § 14 mit der Maß⸗
gabe , daß die regelmäßig einzuhaltende Entfernung 200
Meter beträgt .

818 . Gerät eine Sprengſtoffſendung unterwegs in
einen Zuſtand , daß der weitere Verſand bedenklich erſcheint ,
ſo hat die Ortspolizeibehörde , welcher von dem Transport⸗
führer tunlichſt ſchleunig Anzeige zu erſtatten iſt , die zur ge⸗
fahrloſen weiteren Behandlung der Sendung nötigen An⸗
ordnungen zu treffen , und zwar je nach den Umſtänden unter
Zuziehung eines auf ihre Aufforderung von dem Abſender zu
entſendenden Sachverſtändigen .

Iſt Gefahr im Verzuge , ſo erfolgt die Vernichtung der
Sprengſtoffe durch die Polizeibehörde auf Koſten des Ab⸗
ſenders ohne vorherige Benachrichtigung desselben , wenn
möglich nach der Angabe und unter Aufſicht eines Sachver⸗
ſtändigen .

§ 19 . Werden Sprengſtoffe in Mengen von nicht mehr
als 35 Kilogramm Bruttogewicht verſendet , ſo finden auf
dergleichen Sendungen von den Vorſchriften dieſes Abſchnitts
nur die Ss 7 bis 10 Anwendung .

III . Beſondere Beſtimmungen für den Waſſer⸗
verkehr .

§ 20 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern ,
dürfen Sprengſtoffe nicht transportiert , an Schießpulver oder

Feuerwerkskörpern jedoch darf ſoviel mitgeführt werden , als

zur Abgabe von Signalen notwendig iſt . f
Die im § 7 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auch

hier Anwendung .
5

Fähren , welche Fuhrwerke mit Sprengſtoffen überſetzen,
dürfen nicht andere Fuhrwerke oder Perſonen befördern .

8 21 . Die 88 7 bis 10 , 11 Abſatz 4, 12 Abſatz 1, 13

Abſatz 2, 14 , 18 und 19 finden für den Schiffsverkehr ſinn⸗
gemäße Anwendung . a

Werden zur Beförderung von Sprengſtoffen eiſerne oder

ſtählerne Schiffe verwendet , welche mit dichtſchließenden und
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feuerſicher hergeſtellten , während des Transports unter Ver⸗

ſchluß gehaltenen Laderäumen verſehen ſind , ſo finden von

den im Abſatz 1 angezogenen Vorſchriften nur die 88 8, 11

Abſatz 4, 12 Abſatz 1, 14 , 18 und 19 ſinngemäße Anwendung ,
und zwar die des 8 14 mit der Maßgabe , daß die regelmäßig
einzuhaltende Entfernung 200 Meter beträgt .

Zur Verſendung auf Schiffen ſind Patronen der im § 2

Ziffer 2 aufgeführten Stoffe außerdem mit einer das Ein⸗

dringen von Waſſer oder Feuchtigkeit verhindernden Um —

hüllung (3. B. mit Gummilöſung verklebten Gummibeutel )
zu verſehen . Auf den Transport auf Fähren findet dies

keine Anwendung .
Das Ein - und Ausladen darf nur an einer von der

Ortspolizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche min —

deſtens 300 Meter von bewohnten Gebäuden entfernt ſein
muß , erfolgen . Mit Genehmigung des Miniſteriums des
Innern kann auch in geringerer Entfernung von bewohnten
Gebäuden eine Stelle angewieſen werden , ſofern dieſe Ge —
bäude durch Erdwälle oder in anderer Weiſe gegen die Wirk⸗

ungen einer auf der Ladeſtelle eintretenden Exploſion genü⸗
gend geſichert ſind . Für das Ein - und Ausladen in einem

Hafen hat die Hafenaufſichtsbehörde die Ladeſtelle anzu —
weiſen .

Die Ladeſtelle darf während ihrer Benutzung dem Pub —
likum nicht zugänglich ſein und iſt , wenn ausnahmsweiſe das
Aus⸗ oder Einladen bei Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt⸗ und

hochſtehenden Laternen zu erleuchten . Die mit Sprengſtoffen
gefüllten Behälter dürfen nicht eher auf die Ladeſtelle gebracht
oder zugelaſſen werden , bis die Verladung beginnen ſoll .

§ 22 . Die Sprengſtoffe müſſen auf dem Schiffe in einem

abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen möglichſt
weit von den Keſſelräumen entfernt iſt , unter Deck feſt ver⸗

ſtaut werden . Bei Verladung in offenen Booten müſſen letz⸗
tere mit einem dichtſchließenden feuerſicheren Plantuche (3. B.

imprägnierte Leinwand ) überſpannt ſein .
Weder in den ſo benutzten , noch in den unmittelbar

daranſtoßenden Räumen dürfen Zündhütchen und Zünd⸗
ſchnüre verpackt ſein .

.
nie !
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Leichtentzündliche oder ſelbſtentzündliche Stoffe , zu
welchen Steinkohlen und Koks nicht gerechnet werden , ſind
von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt ansgeſchloſſen .

§ 23 . Sind zu öffnende Brücken oder Schleuſen zu
paſſieren , ſo hat der Transportführer dem Brücken - oder
Schleuſenwärter Anzeige zu erſtatten und vor der Durchfahrt
deſſen Beſtimmungen abzuwarten . Der Brücken - oder

Schleuſenwärter hat Sorge zu tragen , daß die Durchfahrt
ohne unnötigen Aufenthalt und mit Vermeidung beſonderer
Gefahren erfolgt .

Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen , welche
während des Aufenthalts dem Publikum nicht zugänglich ſind .

Die Ortspolizeibehörde iſt ſtets vorher in Kenntnis zu
ſetzen und hat Vorſchriften über Ort und Zeit zu geben und

Vorſichtsmaßregeln im einzelnen zu treffen . Soll das An⸗

legen in einem Hafen geſchehen , ſo iſt die Hafenaufſichts⸗
behörde vorher in Kenntnis zu ſetzen und von dieſer das

Erforderliche anzuordnen .

IV . Beſtimmungen über den Handel mit Sprengſtoffen
ſowie über deren Aufbewahrung und Verausgabung .

§ 24 . Wer Sprengſtoffe feilhalten will , muß davon dem

Bezirksamte Anzeige machen . Wer Sprengſtoffe feilhalten
will , welche den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni

1848 unterliegen , bedarf dazu der polizeilichen Erlaubnis

gemäß § 1 dieſes Geſetzes .
Sprengpatronen dürfen von den Fabriken und Händ⸗

lern und ihren Beauftragten nicht einzeln und loſe , ſondern
nur in den nach § 6 dafür vorgeſehenen Behältern oder
kleineren dichtſchließenden Originalverpackungen der Fabri⸗
kationsſtätte von / , ½ , 1 und 2½ Kilogramm abgegeben
werden . Dieſe Behälter und Originalverpackungen müſſen
mit der Jahreszahl der Abgabe aus der Fabrinkationsſtätte
und mit einer durch das Jahr der Abgabe fortlaufenden
Nummer verſehen ſein . Dieſelbe Zahl und Nummer müſſen
auch an jeder in den Behältern verpackten Sprengpatrone
angebracht ſein . Die Angabe der Jahreszahl und Nummer
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auf den Behältern und Sprengpatronen darf auch in chiff⸗
rierter Form erfolgen , welche vor der Anwendung dem Mi⸗

niſterium des Innern als Zentralbehörde zur Genehmigung
vorzulegen iſt . Außerdem muß an jeder Sprengpatrone der
Name des Sprengſtoffs , ſowie die Firma oder Marke der

Fabrik oder eine von der Zentralbehörde gebilligte und öffent⸗
lich bekannt gemachte Bezeichnung der Fabrik angebracht
ſein . Die von der Zentralbehörde des Bundesſtaats , in
dem eine Fabrik betrieben wird , dieſer Fabrik erteilte Ge⸗

nehmigung ihrer Nummernchiffern und Billigung ihrer
Fabrikbezeichnung hat für den Verkehr mit Erzeugniſſen
dieſer Fabrik im ganzen Reiche Geltung .

In dem gemäß § 1 Abſatz 2 des Reichsgeſetzes vom
9. Juni 1884 zu führenden Regiſter ſind Jahreszahl und
Nummer der gekauften und abgegebenen Sprengpatronen
zu vermerken .

§ 25 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkaufe
von Sprengſtoffen befaßt , welche dem Reichsgeſetze vom
9. Juni 1884 nicht unterliegen , iſt verpflichtet , über alle An⸗
und Verkäufe dieſer Stoffe in Mengen von mehr als 1 Kilo⸗
gramm ein Buch zu führen , welches den Namen der Verkäufer
und der Abnehmer , den Zeitpunkt des Ankaufs und der Ab⸗
gabe , die Mengen der gekauften und abgegebenen Stoffe ,
ſowie bei Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer
angibt . Dieſes Buch iſt auf Verlangen der Polizeibehörde
zur Einſicht vorzulegen . Hinſichtlich der Buchführung greifen
im übrigen die aufgrund des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884
erlaſſenen Vorſchriften Platz .

§ 26 . Die Abgabe von Sprengſtoffen an Perſonen , von
welchen ein Mißbrauch derſelben zu befürchten iſt , insbeſon⸗
dere an Perſonen unter 16 Jahren , iſt verboten . Dies gilt
insbeſondere auch von ſolchen Feuerwerkskörpern , mit deren
Verwendung eine erhebliche Gefahr für Perſonen oder Eigen⸗
tum verbunden iſt ( Kanonenſchläge , Fröſche , Schwärmer und
dergleichen ) . Dagegen findet dieſe Vorſchrift keine Anwend⸗
ung auf Spielwaren , welche ganz geringe Mengen von
Sprengſtoffen enthalten . Zündplättchen ( Amorces ) , welche
mehr als 7 , Gramm Sprengmiſchung ( Knallſatz ) auf 1000
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Plättchen enthalten , dürfen als Spielwaren nicht in den Ver⸗
kehr gebracht werden .

Die Abgabe von Sprengſtoffen , welche den Vorſchriften
des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen , darf ſeitens
der Fabriken und Händler und ihrer Beauftragten nur an
ſolche Perſonen erfolgen , welche nach den gemäß § 2 dieſes
Geſetzes erlaſſenen Anordnungen zum Beſitze von Spreng⸗
ſtoffen berechtigt ſind . Bei Staatswerken , welche beſonderer
Erlaubnis zum Beſitze von Sprengſtoffen nicht bedürfen , kann
die Abgabe an ſolche Perſonen erfolgen , welche von der Ver⸗
waltung des Werkes zu der Annahme ausdrücklich ermäch⸗
tigt ſind .

§ 27 . Die Verausgabung von Sprengſtoffen , welche den
Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen ,
an die in Bergwerken , Steinbrüchen , Bauten und gewerblichen
Anlagen beſchäftigten Bergleute , Arbeiter uſw . darf nur von
denjenigen Betriebsleitern , Beamten oder Aufſehern bewirkt
werden , welche nach den gemäß 82 dieſes Geſetzes erlaſſenen
Anordnungen zum Beſitze von Sprengſtoffen berechtigt ſind .
Dieſe Perſonen ſind verpflichtet , über die Verausgabung ein

Buch zu führen , welches den Namen der Empfänger , den Zeit⸗
punkt der Verausgabung , die Menge der verausgabten Stoffe ,
ſowie bei Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer

angibt . Bei Staatswerken , welche beſondere Erlaubnis zum
Beſitze von Sprengſtoffen nicht bedürfen , kann die Veraus⸗

gabung von ſolchen Perſonen bewirkt werden , welche von
der Verwaltung des Werkes zu der Verausgabung ausdrück⸗

lich ermächtigt ſind .
Die Leiter der Bergwerke , Steinbrüche, Bauten und

gewerblichen Anlagen ſind verpflichtet , Maßregeln zu treffen,
welche eine Verwendung der zum Verbrauch im Betriebe
verausgabten Sprengſtoffe durch die Bergleute , Arbeiter uſw .
zu anderen Zwecken tunlichſt ausſchließen .

V. Beſtimmungen über die Lagerung von Sprengſtoffen .

8 28 . Geraten Sprengſtoffe auf ihrem Lager in einen

Zuſtand , daß die weitere Lagerung bedenklich erſcheint , ſo
finden die Vorſchriften des § 18 entſprechende Anwendung .

Schluſſer - Franz , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 24
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§ 29 . Wer mit Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem

Salpeter (§S 2 Ziffer 1), Feuerwerkskörpern oder Zünd⸗
plättchen — Amorces — ( 8 2 Ziffer ) oder ſolchen Patronen
für Handfeuerwaffen , welche nicht unter 81 Abſatz 2 b fallen ,
Handel treibt , darf :

1. im Kaufladen nicht mehr als 2½ Kilogramm ,
2. im Hauſe außerdem nicht mehr als 10 Kilogramm

vorrätig halten .
Auf Nachweis eines beſonderen Bedürfniſſes kann die

Erhöhung des Vorrats unter 2 zeitweilig bis auf 15 Kilo —

gramm von dem Bezirksamte geſtattet werden .
Die Aufbewahrung muß in einem auf dem Dachboden

( Speicher ) belegenen , mit keinem Schornſteinrohr in Ver⸗

bindung ſtehenden abgeſonderten Raume erfolgen , welcher
beſtändig unter Verſchluß gehalten und mit Licht nicht be⸗
treten wird . Die Behälter müſſen den Beſtimmungen im 86
Abſatz 1 und 2 entſprechen und mit ſtets feſtgeſchloſſenen
Deckeln verſehen ſein .

§ 30 . Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmung des

§ 29 fallen , bedürfen für die Aufbewahrung von mehr als
2½ Kilogramm der daſelbſt genannten Sprengſtoffe der be⸗

zirksamtlichen Erlaubnis .

§ 31 . Größere als die im § 29 angegebenen Mengen
dieſer Sprengſtoffe ſind außerhalb der Ortſchaften in be —
ſonderen Magazinen ! aufzubewahren , von deren Sicherheit

) Durch Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 11. Juni
1889 Nr. 10950 wurden die Großh . Bezirksämter angewieſen , bei
der ihnen obliegenden Prüfung der Sicherheit zu errichtender Pulver⸗
magazine ſich insbeſondere von der Feſtigkeit der Verſchlußvor⸗
richtung zu überzeugen . Ein doppelter Verſchluß wird in der Regel
genügen , wenn die Türen und Schlöſſer gut hergeſtellt und gut im
Stand gehalten werden . Für die Lagerung größerer Mengen von
Sprengſtoff wird ſich nach dem Gutachten der Gr . Baudirektion das
Einbauen des Pulverhäuschens in einen ringsum bis zum Dache
geführten Erdwall empfehlen , durch welchen ein dreifach abgeſperrter
Zugang führt (ſtarke Vortüre beim Eingang in den Wall und
Doppeltüre beim Eingang in das Häuschen ) . — Sämtliche beſtehenden
Pulvermagazine ſind durch die Feuerſchauer anläßlich der regel⸗
mäßigen Begehung der betreffenden Gemeinden zu beſichtigen ; der
Feuerſchauer hat ſich dabei insbeſondere von der Feſtigkeit des Ver⸗



Der Verkehr mit Exploſivſtoffen . 371

das Bezirksamt , bei welchen die Magazine vor dem Beginne
der Benützung anzumelden ſind , ſich überzeugt hat . Dieſe
Magazine müſſen ſich, wenn ſie über Tage liegen , im Wirk⸗

ungsbereiche ſachgemäß ausgeführter und unter Aufſicht
ſtehender Blitzableiter befinden .

Handelt es ſich um Magazine , welche zu einem der

Aufſicht der Bergbehörde unterſtehenden Werke gehören , ſo
hat die Polizeibehörde die Prüfung in Gemeinſchaft mit der

Bergbehörde vorzuehmen .
Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu dieſen

Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

§ 32 . Die Aufbewahrung der im § 29 genannten
Sprengſtoffe an der Herſtellungsſtätte ſowie an der Ver⸗

brauchsſtätte unterliegt den im § 33 gegebenen Vorſchriften .
§ 33 . Die im 8 2 aufgeführten Sprengſtoffe dürfen —

abgeſehen von den im § 29 vorgeſehenen Ausnahmen — nur

an der Herſtellungsſtätte oder an denjenigen Orten , wo ſie
innerhalb eines Betriebs zur unmittelbaren Verwendung
gelangen , oder in beſonderen Magazinen gelagert werden .

Für die Lagerung an der Herſtellungsſtätte ſind , in Er⸗

mangelung beſonderer , bei Genehmigung der Anlage gemäß
§ 16 der Gewerbeordnung vorgeſchriebenen Bedingungen , die

Weiſungen des Bezirksamts zu beachten .
Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte ſowie die be⸗

ſonderen Magazine bedürfen der polizeilichen Genehmigung
und ſind nach den von dem Bezirksamte zu erteilenden Vor⸗

ſchriften einzurichten .
Für ſolche Niederlagen oder Magazine , welche zu einem

der Aufſicht der Bergbehörde unterſtehenden Werke gehören ,
tritt dieſe an die Stelle des Bezirksamts .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den

Niederlagen oder Magazinen in den Händen der Behörde
bleiben .

ſchluſſes zu verläſſigen . Die Unterſuchung der Pulvermagazine durch
die Feuerſchauer iſt für die Folge alljährlich im Anſchluß an die

Vorſchau zu wiederholen . Über den Befund iſt jeweils dem Bezirks⸗
amt Anzeige zu erſtatten , welches erforderlichenfalls das Geeignete

vorkehren wird .
352.
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§ 34 . Andere als die im § 2 aufgeführten , insbeſondere
die im § 3 genannten Sprengſtoffe , dürfen nur an der Her⸗

ſtellungsſtätte gelagert werden .

Zu Verſuchszwecken kann die Lagerung neuer Spreng⸗
ſtoffe an anderen Orten mit Ermächtigung des Miniſteriums
des Innern von dem Bezirksamte geſtattet werden .

VI . Strafbeſtimmungen .

§ 35 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vor⸗

ſchriften werden nach § 367 Ziffer 5 des Strafgeſetzbuchs
beſtraft , ſoweit nicht härtere Strafen nach dem Reichsgeſetze
vom 9. Juni 1884 verwirkt ſind .

Schlußbeſtimmungen .
§ 36 . Weitergehende bergpolizeiliche Vorſchriften und

Anordnungen über die Verwendung von Sprengſtoffen beim

Bergbau ſowie die internationalen Verabredungen über dieſen
Gegenſtand werden durch die vorſtehenden Beſtimmungen
nicht berührt .

§ 37 . Dieſe Verordnung tritt am 1. Oktober 1905 in

Kraft . Das in § 1 Abſatz 2 des Reichsgeſetzes vom 9. Juni

1884 und S5 der diesſeitigen Verordnung vom 1. September
1884 ( ergänzt durch die Verordnung vom 17 . Juni 1887 )
vorgeſchriebene Regiſter iſt , wie ſeither , nach anliegendem
Formular ! ) zu führen .

5. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . März 1894 , die Verſendung von Spreng⸗
ſtoffen und Munitionsgegenſtänden der Militär⸗
und Marineverwaltung auf Land⸗ und Waſſer⸗

wegen betreffend .

( Sprengſtoff⸗Verſendungsvorſchrift . )
( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 118. )

Im Anſchluß an die diesſeitige Verordnung vom [8. Nov .
v. J. , den Verkehr mit Sprengſtoffen betreffend ( Geſ . ⸗ u. VOBl .

) Seite 355 abgedruckt .
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